Unrechtmäßige Verwendung von Titeln durch Weiterbilder: DEVFP mahnt korrekte Verwendung von „Master-Titeln“ an

Weiterbilder auf dem Gebiet des Financial Planning halten sich bei den von ihnen angebotenen Titeln nicht an das Gesetz. Das kritisierte der Vorstand des DEVFP Deutscher Verband Financial Planners e. V. in einem Schreiben an die Kultusministerkonferenz in Bonn. Er nahm dabei den „Master“-Titel aufs Korn, den zwei Weiterbildungsinstitute – eines im Norden, eines im Süden der Republik – vollmundig als Abschluss für Financial Planner anbieten.

Die Antwort kam prompt und fiel für die „Master“-Macher verheerend aus. Die „Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder“ teilte dem DEVFP mit, dass „die Verleihung von Hochschulgraden durch nichthoch​schulische Einrichtungen nicht zulässig ist. Das Hochschulrahmengesetz und die ergänzenden Bestim​mungen der Landeshochschulgesetze regeln abschließend das Recht zur Verleihung von Hochschul​graden. Mit der Einführung des § 19 HRG gehören hierzu neben Diplom- und Magistergraden nun​mehr auch Bachelor- und Mastergrade.... Daraus folgt, dass ohne staatliche Anerkennung nichtstaatliche Bildungseinrich​tungen kein Recht zur Verleihung akademischer Grade und zur Abnahme berufsqualifizierender Prü​fungen mit den rechtlichen Wirkungen von Hochschulprüfungen besitzen.“

Dass die Verleihung eines akademischen Grads wie „Master of...“ als Titel eine Ordnungswidrigkeit darstellt, formulierte die Kultusministerkonferenz so: „Vor diesem Hintergrund hat sich die Kultusministerkonferenz am 05.04.2001 nachdrücklich unter Hinweis auf die Ordnungswidrig​keitsbestimmungen der landeshochschulrechtlichen Regelungen gegen die Verleihung der Hochschulgrade Bachelor und Master in der beruflichen Weiterbildung gewandt und angekündigt, dass die Länder dagegen Sanktionen nach ihrem Ordnungs​widrigkeits​recht ergreifen.“ 
Dass ein solcher angeblicher „Master“-Titel sogar beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet werden konnte, nimmt der  DEVFP mit großer Verwunderung zur Kenntnis. In einem Schreiben wies der Vorstand des DEVFP den Präsidenten der Bundesbehörde in München, Dr. Jürgen Schade, auf die Wettbewerbsverzerrung hin. Das Verleihen und das Tragen akademischer Grade als „Titel“ gaukele gegenüber der Öffentlichkeit akademische Qualitäten vor, die nicht durch Prüfungsleistungen an einer staatlichen Hochschule oder einer staatlich anerkannten Hochschule erworben wurden und gegen geltendes Recht verstießen. Eine Antwort des Patentamts steht noch aus.

Der DEVFP, der selbst nicht ausbildet, sondern durch die Akkreditierung der Weiterbildungseinrichtungen das Ausbildungsniveau zukünftiger Certified Financial Planner überwacht, sieht es als eine seiner Aufgaben an, gegen Wettbewerbsverzerrungen auf dem Weiterbildungsmarkt im Finanzdienstleistungsbereich vorzugehen. Im Sinne des Verbraucherschutzes und des Kundenvertrauens darf nicht zugelassen werden, dass akademische Grade gesetzwidrig als „Titel“ missbraucht werden. Derzeit sind nur die jeweils einjährigen Studiengänge der ebs FINANZAKADEMIE und der Hochschule für Bankwirtschaft als Ausbildung für die CFP akkreditiert. Der erfolgreiche Abschluss dieser Studiengänge ist Zulassungs-Voraussetzung zur Zentralprüfung des DEVFP, die zur Erlangung des Certified Financial Planner ® führt.

Das Qualitätsprädikat Certified Financial Planner ® ist das Merkmal höchster Qualifikation als Finanzplaner und Vermögensberater. Mehr als 70.000 CFP in 20 Nationen rund um den Erdball kümmern sich um Kundenvermögen in Milliardenhöhe. In Europa gibt es 2.000 CFP, davon allein in Deutschland ca. 700.
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